
  
Kantonsrat 

Parlamentsdienste  

Justizkommission 

Antrag 
 Vom 05. Juli 2018 
  
 Nr. A 0011/2018 
  
  
Auftrag Markus Spielmann (FDP.Die Liberalen, Starrkirch-Wil): Überprüfung und An-
passung der Anwaltsaufsicht 
  

  
  
Erheblicherklärung mit geändertem Wortlaut:  
  
Der Regierungsrat wird beauftragt, die Zusammensetzung der Anwaltskammer, die Einführung 
von Präsidialkompetenzen und das Wahlgremium zu prüfen und dem Kantonsrat eine entspre-
chende Änderung des Anwaltsgesetzes vorzulegen.  
 
 
 
Für die Justizkommission: 
Präsident: Aktuarin: 
Beat Wildi Beatrice Steinbrunner 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Rémy Wyssmann 
 
 
 
 

Der Regierungsrat hat am 14. August 2018 dem Antrag zugestimmt (siehe Rückseite). 
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Regierungsratsbeschluss vom 14. August 2018  

 
 Nr. 2018/1232  

Auftrag Markus Spielmann (FDP.Die Liberalen, Starrkirch-Wil): Überprüfung und 
Anpassung der Anwaltsaufsicht 
Stellungnahme des Regierungsrates zum Antrag der Justizkommission vom 5. Juli 
2018 zum Auftrag A 0011/2018 
  

1. Erwägungen 

1.1 Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 2018/932 vom 12. Juni 2018 zum obgenannten 
Auftrag Stellung genommen und Erheblicherklärung mit folgendem Wortlaut 
beantragt: 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Zusammensetzung der Anwaltskammer sowie 
die Einführung von Präsidialkompetenzen zu prüfen und dem Kantonsrat eine ent-
sprechende Änderung des Anwaltsgesetzes vorzulegen. 

1.2 Die Justizkommission hat an ihrer Sitzung vom 5. Juli 2018 den obgenannten Auftrag 
behandelt und beantragt Erheblicherklärung mit geändertem Wortlaut: 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Zusammensetzung der Anwaltskammer, die 
Einführung von Präsidialkompetenzen und das Wahlgremium zu prüfen und dem Kan-
tonsrat eine entsprechende Änderung des Anwaltsgesetzes vorzulegen. 

1.3 Der Regierungsrat kann dem Antrag der Justizkommission zustimmen, zumal es sich 
bei diesem auch bezüglich Wahlgremium um einen Prüfungsauftrag handelt. Der 
Regierungsrat ist bereit, auch das Wahlgremium vertieft zu prüfen. 

2. Beschluss 

Zustimmung zum Antrag der Justizkommission vom 5. Juli 2018 zum Auftrag A 0011/2018. 
 


